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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 07.08.1990

Norm

StPO §285a Z3

Rechtssatz

Eine dem Gericht (nur) zur Kenntnis gebrachte Erklärung des Verteidigers gegenüber dem Angeklagten, die

Nichtigkeitsbeschwerde nicht auszuführen, hat nicht den Charakter einer formalen Prozeßhandlung und schließt

daher eine Unterfertigung des vom angeklagten selbst erhobenen Rechtsmittels nicht aus.
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